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Vorbemerkung 
 

Der Lizenznehmer hat vom Lizenzgeber Maschinen 

(nachfolgend: Vertragsgegenstände) erworben, für 

deren Funktion die vom Lizenzgeber erstellte Soft-

ware notwendig ist. Der vorliegende Vertrag regelt die 

Überlassung der vom Lizenzgeber erstellten Software 

an den Lizenznehmer. Die Überlassung von Open 

Source Software an den Lizenznehmer ist nicht Ge-

genstand der vorliegenden Vereinbarung, sondern 

richtet sich nach der Open Source Software-

Lizenzvereinbarung. 
 

§ 1 Vertragsgegenstand 
 

1) Der Lizenzgeber überlässt dem Lizenznehmer die 

vom Lizenzgeber erstellte Software unter den in die-

sem Vertrag vereinbarten Nutzungsbedingungen. Die 

Überlassung der Software erfolgt auf einem Datenträ-

ger (siehe beiliegende DVD). 

2) Die Überlassung des Quellcodes (Source Code) der 

Software ist nicht geschuldet. 
 

§ 2 Nutzungsumfang 
 

1) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer ein einfa-

ches, zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an der 

Software ein. 

2) Eine Nutzung der Software ist nur in Verbindung mit 

den Vertragsgegenständen zulässig. Eine Nutzung 

der Software ohne gleichzeitige Nutzung der Ver-

tragsgegenstände ist unzulässig  

3) Der Lizenznehmer ist zu Änderungen, Erweiterungen 

und sonstigen Umarbeitungen der Software i.S. des § 

69 c Nr. 2 UrhG nur insoweit befugt, als das Gesetz 

solches unabdingbar erlaubt. Bevor der Lizenzneh-

mer selbst oder durch Dritte Fehler beseitigt, gestattet 

er dem Lizenzgeber zwei Versuche, den Fehler zu 

beseitigen. Dem Lizenznehmer stehen an solchen 

Bearbeitungen eigene Nutzungs- und Verwertungs-

rechte - über die nach diesem Vertrag eingeräumten 

Nutzungsrechte hinaus - nicht zu. Der Lizenzgeber 

kann jedoch - gegen angemessene Vergütung - die 

Einräumung eines ausschließlichen oder nicht aus-

schließlichen, räumlich und zeitlich unbeschränkten 

Nutzungsrechts mit dem Recht der Unterlizenzverga-

be, verlangen. 

4) Der Lizenznehmer ist zur Dekompilierung der Soft-

ware nur in den Grenzen des § 69 e UrhG berechtigt 

und erst, wenn der Lizenzgeber nach schriftlicher Auf-

forderung mit angemessener Frist nicht die notwendi-

gen Daten und/oder Informationen zur Verfügung ge-

stellt hat, um Interoperabilität mit anderer Hard- und 

Software herzustellen. 

5) Überlässt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer im 

Rahmen von Nachbesserung Ergänzungen (z.B. Pat-

ches) oder eine Neuauflage der Software (z.B. Up-

date, Upgrade), die früher überlassene Software 

(,,Altsoftware“) ersetzt, unterliegen diese den Be-

stimmungen dieser Vereinbarung. 

Stellt der Lizenzgeber eine Neuauflage der Software 

zur Verfügung, so erlöschen in Bezug auf die Altsoft-

ware die Befugnisse des Lizenznehmers nach diesem 

Vertrag, sobald der Lizenznehmer die neue Software 

produktiv nutzt. 
 

§ 3 Schutz der Software 
 

1) Soweit nicht dem Lizenznehmer nach diesem Vertrag 

ausdrücklich Rechte eingeräumt sind, stehen alle 

Rechte an der Software - insbesondere das Urheber-

recht, die Rechte auf oder an Erfindungen sowie 

technische Schutzrechte - ausschließlich dem Li-

zenzgeber zu. Das gilt auch für Bearbeitungen der 

Software durch den Lizenzgeber. Das Eigentum des 

Lizenznehmers an den Datenträgern bleibt unberührt. 

2) Dem Lizenznehmer ist es nicht gestattet, Urheber-

rechtsvermerke, Kennzeichen und/oder Kontrollnum-

mern oder -zeichen des Lizenzgebers zu verändern 

oder zu entfernen. 

3) Gibt der Lizenznehmer Datenträger, Speicher oder 

sonstige Hardware, auf denen die Software (ganz 

oder teilweise, unverändert oder umgearbeitet) ge-

speichert ist, (i) an Dritte ab, ohne dass eine Weiter-

gabe nach § 4 vorliegt oder (ii) gibt er den unmittelba-

ren Besitz hieran auf, trägt er dafür Sorge, dass vor-

her die gespeicherte Software vollständig und dauer-

haft gelöscht wird. 
 

§ 4 Weitergabe 
 

1) Der Lizenznehmer darf die Software einem Dritten nur 

zusammen mit den Vertragsgegenständen und unter 

vollständiger und endgültiger Aufgabe der eigenen 

Nutzung der Software überlassen. Die vorübergehen-

de oder teilweise entgeltliche Überlassung der Nut-

zung an Dritte ist untersagt, gleich ob die Software in 

körperlicher oder unkörperlicher Form überlassen 

wird. Das Gleiche gilt bei unentgeltlicher Überlassung. 

2) Die Weitergabe der Software bedarf der schriftlichen 

Zustimmung des Lizenzgebers. Dieser erteilt die Zu-

stimmung, wenn (i) der Lizenznehmer dem Lizenzge-

ber schriftlich versichert, dass er alle Originalkopien 

der Software dem Dritten weitergegeben und alle 

selbst erstellten Kopien gelöscht hat, und (ii) der Drit-

te schriftlich sein Einverständnis gegenüber dem Li-

zenzgeber mit den hier vereinbarten Nutzungs- und 

Weitergabebedingungen erklärt. 
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§ 5 Mitwirkungs- und Informationspflichten des 

Lizenznehmers 
 

1) Der Lizenznehmer beachtet die vom Lizenzgeber für 

den Betrieb der Software gegebenen Hinweise; er 

wird sich in regelmäßigen Abständen auf den über 

das Internet zugänglichen Webseiten über aktuelle 

Hinweise informieren und diese beim Betrieb berück-

sichtigen. 

2) Soweit dem Lizenzgeber über die Bereitstellung der 

Software hinaus weitere Leistungspflichten obliegen, 

wirkt der Lizenznehmer hieran im erforderlichen Um-

fang unentgeltlich mit, indem er z.B. Mitarbeiter, Ar-

beitsräume, Hard- und Software, Daten und Tele-

kommunikationseinrichtungen zur Verfügung stellt. 

3) Der Lizenznehmer gewährt dem Lizenzgeber zur 

Fehlersuche und -behebung Zugang zu den Ver-

tragsgegenständen, nach Wahl des Lizenznehmers 

unmittelbar und/oder mittels Datenfernübertragung. 

Der Lizenzgeber ist berechtigt zu prüfen, ob die Ver-

tragsgegenstände und/oder die Software in Überein-

stimmung mit den Bestimmungen dieses Vertrages 

genutzt werden. Zu diesem Zweck darf er vom Li-

zenznehmer Auskunft verlangen, insbesondere über 

Zeitraum und Umfang der Nutzung der Software, so-

wie Einsicht in die Bücher und Schriften, sowie die 

Hard- und Software des Lizenznehmers nehmen. 

Dem Lizenzgeber ist hierfür zu den üblichen Ge-

schäftszeiten Zutritt zu den Geschäftsräumen des Li-

zenznehmers zu gewähren. 

4) Der Lizenznehmer trifft angemessene Vorkehrungen 

für den Fall, dass die Software ganz oder teilweise 

nicht ordnungsgemäß arbeitet (z.B. durch tägliche 

Datensicherung, Störungsdiagnose, regelmäßige 

Überprüfung der Datenverarbeitungsergebnisse). 

5) Soweit der Lizenznehmer nicht ausdrücklich vorab 

darauf hinweist, darf der Lizenzgeber davon ausge-

hen, dass alle Daten des Lizenznehmers, mit denen 

er in Berührung kommen kann, gesichert sind. 

6) Der Lizenznehmer trägt Nachteile und Mehrkosten 

aus einer Verletzung dieser Pflichten. 
 

§ 6 Untersuchungs- und Rügepflicht 
 

Der Lizenznehmer übernimmt in Bezug auf alle Liefe-

rungen und Leistungen des Lizenzgebers in Durch-

führung dieses Vertrages eine Untersuchungs- und 

Rügepflicht entsprechend § 377 HGB. 
 

§ 7 Sach- und Rechtsmängel; sonstige Leis-

tungsstörungen 
 

1) Der Lizenzgeber leistet nach den Regeln des Kauf-

rechts Gewähr dafür, dass der Nutzung der Software 

im vertraglichen Umfang durch den Lizenznehmer 

keine Rechte Dritter entgegenstehen. Die Gewähr für 

die Freiheit der Software von Rechten Dritter gilt je-

doch nur für das zwischen den Parteien vereinbarte 

Bestimmungsland, in dem die Software verwendet 

werden soll. Ohne ausdrückliche Vereinbarung gilt die 

Gewähr für das Land, in dem der Lizenznehmer sei-

nen Geschäftssitz hat. 

2) Der Lizenzgeber leistet bei Sachmängeln zunächst 

Gewähr durch Nacherfüllung. Hierzu überlässt er 

nach seiner Wahl dem Lizenznehmer einen neuen, 

mangelfreien Softwarestand oder beseitigt den Man-

gel; als Mangelbeseitigung gilt auch, wenn der Li-

zenzgeber dem Lizenznehmer zumutbare Möglichkei-

ten aufzeigt, die Auswirkungen des Mangels zu ver-

meiden. 

3) Bei Rechtsmängeln leistet der Lizenzgeber zunächst 

Gewähr durch Nacherfüllung. Hierzu verschafft er nach 

seiner Wahl dem Lizenznehmer eine rechtlich einwand-

freie Benutzungsmöglichkeit an der gelieferten Soft-

ware oder an ausgetauschter oder geänderter gleich-

wertigen Software. 

4) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, einen neuen Soft-

warestand zu übernehmen, wenn der vertragsgemäße 

Funktionsumfang erhalten bleibt und die Übernahme 

nicht zu erheblichen Nachteilen führt. 

5) Schlagen zwei Versuche der Nacherfüllung fehl, ist 

der Lizenznehmer berechtigt, angemessene Nachfrist 

zur Mängelbeseitigung zu setzen. Er hat dabei aus-

drücklich und schriftlich darauf hinzuweisen, dass er 

sich das Recht vorbehält, bei erneutem Fehlschlagen 

vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz 

zu verlangen. 

6) Erbringt der Lizenzgeber Leistungen bei Fehlersuche 

oder -beseitigung, ohne hierzu verpflichtet zu sein, so 

kann er hierfür Vergütung entsprechend seiner übli-

chen Sätze verlangen. Das gilt insbesondere, wenn 

ein Mangel nicht nachweisbar oder nicht dem Lizenz-

geber zuzurechnen ist. 

7) Behaupten Dritte Ansprüche, die den Lizenznehmer 

hindern, die ihm vertraglich eingeräumten Nutzungs-

befugnisse wahrzunehmen, unterrichtet der Lizenz-

nehmer den Lizenzgeber unverzüglich schriftlich und 

umfassend. Er ermächtigt den Lizenzgeber hiermit, 

Klagen gegen Dritte gerichtlich und außergerichtlich 

allein zu führen. Wird der Erwerber verklagt, stimmt er 

sich mit dem Lizenzgeber ab und nimmt Prozess-

handlungen, insbesondere Anerkenntnisse und Ver-

gleiche, nur mit dessen Zustimmung vor. 

8) Aus sonstigen Pflichtverletzungen des Lizenzgebers 

kann der Lizenznehmer Rechte nur herleiten, wenn er 

diese gegenüber dem Lizenzgeber schriftlich gerügt 

und ihm eine Nachfrist zur Abhilfe eingeräumt hat. 
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Das gilt nicht, soweit nach der Art der Pflichtverlet-

zung eine Abhilfe nicht in Betracht kommt. 
 

§ 8 Haftung und Verjährung 
 

1) Hinsichtlich der Begrenzung der Haftung des Lizenz-

gebers findet diese betreffende Regelung des Kaufver-

trags über die Vertragsgegenstände entsprechende 

Anwendung in dem Sinne, dass die Haftungsbegren-

zung auch Schadensersatzansprüche aus dieser Li-

zenzvereinbarung umfasst und daher etwaige Höchst-

grenzen nicht kumulativ zur Anwendung kommen. Die 

Haftung richtet sich im Übrigen nach den gesetzlichen 

Bestimmungen. 

2) Hinsichtlich der Verjährung von Gewährleistungs- 

und/oder Schadensersatzansprüchen findet die Ver-

jährungsregelung des Kaufvertrags über die Ver-

tragsgegenstände entsprechende Anwendung. Die 

Verjährung richtet sich im Übrigen nach den gesetzli-

chen Bestimmungen. 
 

§ 9 Geheimhaltung und Datenschutz 
 

1) Der Lizenznehmer verpflichtet sich, alle im Rahmen 

der Vertragsanbahnung und -durchführung erlangten 

Kenntnisse von vertraulichen Informationen und Be-

triebsgeheimnissen (,,Betriebs-geheimnisse“) des Li-

zenzgebers zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behan-

deln und nur für Zwecke der Durchführung dieses 

Vertrages zu verwenden. Zu den Betriebsgeheimnis-

sen des Lizenzgebers gehören auch die Software und 

die nach diesem Vertrag erbrachten Leistungen. 

2) Der Lizenznehmer wird die Software Mitarbeitern und 

sonstigen Dritten nur zugänglich machen, soweit dies 

zur Ausübung der ihm eingeräumten Nutzungsbefug-

nisse erforderlich ist. Er wird alle Personen, denen er 

Zugang zur Software gewährt, über die Rechte des Li-

zenzgebers an den Vertragsgegenständen und die 

Pflicht zu ihrer Geheimhaltung belehren und diese Per-

sonen schriftlich zur Geheimhaltung und Nutzung der 

Informationen nur im Umfang nach Ziffer 1 verpflichten, 

soweit die betreffenden Personen nicht aus anderen 

Rechtsgründen zur Geheimhaltung mindestens in vor-

stehendem Umfang verpflichtet sind. 
 

§ 10 Schlussvorschriften 
 

1) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 

aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist 

der Geschäftssitz des Lizenzgebers. Klagt der Li-

zenzgeber, ist er auch berechtigt, den Gerichtsstand 

am Sitz des Lizenznehmers zu wählen. Das Recht 

beider Parteien, um einstweiligen Rechtsschutz vor 

den nach den gesetzlichen Bestimmungen zuständi-

gen Gerichten nachzusuchen, bleibt unberührt. 

2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Aus-

schluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

3) Der Vertragsschluss sowie spätere Vertragsänderun-

gen und -ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. Das gilt ebenso für die Abänderung 

dieser Klausel. Mündliche Nebenabreden sind nicht 

getroffen. 

Alle Erklärungen der Parteien bedürfen zur Wirksam-

keit der Schriftform. 

4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 

sein oder werden, eine unzulässige Fristbestimmung 

oder eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirk-

samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unbe-

rührt. Soweit die Unwirksamkeit sich nicht aus einem 

Verstoß gegen §§ 305 ff. BGB (Geltung Allgemeiner 

Geschäftsbedingungen) ergibt, gilt anstelle der un-

wirksamen Bestimmung eine wirksame Bestimmung 

als vereinbart, die dem von den Parteien Gewollten 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Gleiche gilt für 

den Fall einer Lücke. Im Falle einer unzulässigen Frist 

gilt das gesetzlich zulässige Maß. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Dr. Foerster  GmbH & Co. KG 

Sitz Reutlingen, Amtsgericht Stuttgart HRA 350 774, 

persönlich haftende Gesellschafterin und Geschäftsführung 

Institut Dr. Foerster Geschäftsführungs GmbH 

Sitz Reutlingen, Amtsgericht Stuttgart HRB 737 381 

Geschäftsführer: Felix Förster 

 Thomas Himmler 

 Dr. Jürgen Schröder 

 

UST-ID-NR   DE 146 463 901 


